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Strafbeſtimmungen . 111

ohne die von der Polizei angeordneten oder ſonſt erfor⸗
derlichen Sicherungsmaßregeln zu treffen ! ) ;

15 . wer als Bauherr , Baumeiſter oder Bauhandwerker einen
Bau oder eine Ausbeſſerung , wozu die polizeiliche Ge⸗
nehmigung erforderlich iſt , ohne dieſe Genehmigung oder
mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch die Be⸗

Bauplane ausführt oder ausführen
läßt . ?
§ 368 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechszig Mark oder mit

Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft :
3. wer ohne polizeiliche Erlaubnißs ) eine neue Feuerſtätte

errichtet oder eine bereits vorhandene an einen andern
Ort verlegt .
§ 369 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundert Mark oder

mit Haft bis zu vier Wochen werden beſtraft : 5
3. Gewerbtreibende , welche in Feuer arbeiten , wenn ſie die

Vorſchriften nicht befolgen , welche von der Polizeibehörde
wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuerſtätten ,
ſowie wegen der Art und der Zeit , ſich des Feuers zu
bedienen , erlaſſen ſind .

3. Badiſches Geſetz vom 25 . Februar 1879 , das
Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahren betr .

(Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 161 . )

§ 24 . ( Unbefugtes Bauen in der Nähe von
Waldungen . ) Die übertretung der Vorſchriften der 88 57

) Die Sicherungsmaßregeln können gemäß Artikel 3 VI . d
des Badiſchen Einführungs⸗Geſetzes zum 18 i in orts⸗
polizeilichen Vorſchriften oder im einzelnen Falle von derOrtspoli⸗
zeibehörde gemäß Ziffer 4 der Verordnung vom 29 . Dezbr . 1871 an⸗
geordnet werden , die Unterlaſſung der Si erheitsmaßregeln iſt aber
auch bei dem Mangel ſolcher Vorſchriften ſtrafbar , wenn ſolche nach
allgemeiner Erfahrung erforderlich waren .

) Vergleiche §S 51 und folgende der Landesbauverordnung
Seite 3] ) .

) Es iſt das die allgemeine Bauerlaubniß ; eine beſondere Er⸗
laubniß wegen der Feuerſtätten iſt nicht nöthig .



112 Strafbeſtimmungen .

bis 59 des Forſtgeſetzest ) wird an Geld bis zu 150 Mark
oder mit Haft beſtraft .

4 . Reichsgewerbeordnung .
§ 147 . Mit Geldſtrafe bis zu dreihundert Mark und im

Unvermögensfalle mit Haft wird beſtraft :
1) wer den ſelbſtändigen Betrieb eines ſtehenden Ge⸗

werbes , zu deſſen Beginne eine beſondere polizeiliche Geneh⸗
migung ( Konzeſſion , Approbation , Beſtallung ) erforderlich iſt ,
ohne die vorſchriftsmäßige Genehmigung unternimmt oder
fortſetzt oder von den in der Genehmigung feſtgeſetzten Be⸗
dingungen abweicht . ) ;

2) wer eine gewerbliche Anlage , zu der mit Rückſicht
auf die Lage oder Beſchaffenheit der Betriebsſtätte oder des
Lokals eine beſondere Genehmigung erforderlich iſt ( §8 16
und 24 ) ) ohne dieſe Genehmigung errichtet , oder die weſent⸗
lichen Bedingungen , unter welchen die Genehmigung ertheilt
worden , nicht innehält , oder ohne neue Genehmigung eine
weſentliche Veränderung der Betriebsſtätte oder eine Ver⸗
legung des Lokals oder eine weſentliche Veränderung in dem
Betriebe der Anlage vornimmt ;

4) wer der Aufforderung der Behörde ungeachtet den
Beſtimmungen des § 120 zuwiderhandelt . “)

Enthält die Handlung zugleich eine Zuwiderhandlung
gegen die Steuergeſetze , ſo ſoll nicht außerdem noch auf eine
Steuerſtrafe erkannt werden , es iſt aber darauf bei Zumeſſung
der Strafe Rückſicht zu nehmen .

In dem Falle zu 2 kann die Polizeibehörde die Weg⸗
ſchaffung der Anlage oder die Herſtellung des den Beding⸗
ungen entſprechenden Zuſtandes derſelben anordnen .

) Seite 65 abgedruckt .
) Vergl . die § § 30, 33 , 33a der Gewerbeordnung ( Seite 96) .
) Seite 71 und 80 .

) Seite 68 .
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